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Anlage 5
(Blatt l, Vorderseite - gelb)

Dienststelle Ort Datum

Ordnungswidrigkeiten-Anzeige
Urschrift des BuBgeldbescheides

Verjährt am

Aktenzeichen der Verwaltungsbehörde

Herrn / Frau *)
Vornamen

Familienname

Straße

PLZ/Ort

Name und Anschrift des
gesetzt. Vertreters/Verteidigers/Zusl Bev.*)

Führerschein Kl. ........ ausgest. am ............................................
durch ............................................................................................................
erweitert ...............:.............._......................................................................
KOM/Taxi/Mietwg./*)-Fsch. ausgest. am ............................
durch ............................................................................................................

Dem Betroffenen wird zur Last gelegt,
Uhrzelt

am ......................................................................................... ........................
in ...................................................................................................................

Geb.-Name"*) . ......... als Führer/Halter*)

Geb.-Tag/-Ort..............

Geschlecht M = 1 Jugendlicher = 1
Heranwachsender = 2

d. (Fahrzeugart) .............................
Fabrikat ...............................................
Kennz. ...................................................
als Radfahrer/Fußgänger*)/

folgende Ordnungswldrlgkelt(en) nach § 24 StVG/.............,..............,..... begangen zu haben **)
Verl.Vorschr.§§

Bemerkungen/Tatfolgen .........................................................................................................................,.............................................................................._
Beweismittel: Angaben des Betroffenen O Gutachten D Foto D Fahrtschreiber O Radarmessung G Zeugenaussage D
Anzeigeerstatter (A)/Zeugen (Z) ...........................................................

i ,,..,.,......,...,.,.,..,.,.......,.,,.,....,..............................,...,,.....„

Verfügung der Polizei __

^%r?,M EETEHH^EHZ]
nicht angenommen D nicht gezahlt D Entscheidung der Bußgeldstelle
l. A. ...-.............................................................._....................................._....... nach Abschluß der Ermittlungen
Unterschrift und Amtsbezeichnung des anzeigenden Beamten

Schrittliche Verwarnung / Anhörungsbogen *) Geldbuße ................................ DM
versandt am ................................ nicht zurückgesandt D Fahrverbot...........:.... Monat(e), ausgen. Kl.........

£ KBA-Anfrage ****) versandt am ................................................ Kosten trägt der Betroffene
i eingegangen D Gebühr ............................... DM
l Einstellung des Verfahrens weil Auslagen der Bußgeldstelle ............................... DM
3 Tatbeweis D Täterfeststellung D nicht möglich Auslagen der Polizei .____ DM
g Ermittlungsaufwand unverhältnismäßig hoch ............ D Gesamtbetrag _______ DM

m Verzicht auf weitere Verfolgung angebracht ............ D Einstellung des Verfahrens, weil
S Vorschlag für die Bußgeldstelle Tatbeweis D Täterfeststellung D nicht möglich
J. a) Geldbuße ................................ DM Verjährung eingetreten am ................................................
| Fahrverbot ............................ Monat(e), ausgen. Kl. ........ Weitere Verfolgung nicht angebracht D
| Kostenblatt anbei .................................................................... D Kostenentscheidung gemäß § 25 a StVG D
| b) Einstellung und Kostenentscheidung Bescheid / Einstellungsmitteilung an Betroffenen D
| gemäß § 25 a StVG ................................................................ D gesetzl. Vertreter D Verteidiger D Zust. Bev. D
l Anm.: Ausfertigung an gesetzl. Vertreter D Verteidigern
| Wvl- -...-....•.•.....•..—————. Anzeigeerstatter D
| ................................................................ den ................................................ .................................................................................. den ................................................
i l. A. ................................................................................._...............................

Unterschrift und Amtsbezeichnung des prüfenden Beamten | ^
•) NictittuulflMIdM flralAOT. ' " """"——————• -—•••••••••—•••••••••••••••••••••.-...................................................................

"» lUnfl «UO> lür »nant Ordnungl»ldrlgk«ll*n v»rw«ndt1 *«rdon. (Unterschrift)
*") In M*m Flll «to*b«n, ggl. Ftnllliannt—— î~i..h«i«
....} B«i OelUbuten *b Bö OM.
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(Blatt l, Rückseite - gelb)

Rechtsbehelfsbelehrung

Dieser Bußgeldbescheid wird rechtskräftig und vollstreckbar, wenn Sie nicht Innerhalb von zwei Wochen nach seiner Zustel-
lung schriftlich oder zur Niederschrift bei der umseitig genannten Behörde Einspruch einlegen.

Wird der Einspruch schriftlich eingelegt, so ist die Frist nur gewahrt, wenn der Einspruch vor Ablauf der Frist bei dieser Be-
hörde eingegangen ist.

Wichtige Hinwelse bei einem Einspruch

Der Einspruch muß in deutscher Sprache abgefaßt sein.

Sie haben die Möglichkeit, bis zum Ablauf der Einspruchsfrist die Tatsachen und Beweismittel zu benennen, die Sie im wei-
teren Verfahren zu Ihrer Entlastung vorbringen wollen; hierzu sind- Sie nicht verpflichtet. Ich weise Sie jedoch darauf hin, daß
Ihnen, falls entlastende Umstände nicht rechtzeitig vorgebracht werden, unabhängig vom Ausgang des Verfahrens, Nach-
teile bei der Kostenfestsetzung entstehen können.

Bei einem Einspruch kann auch eine für Sie nachteiligere Entscheidung getroffen werden.

Nimmt die Verwaltungsbehörde den Bußgeldbescheid trotz Ihres Einspruchs nicht zurück, so leitet sie den Vorgang über die
Staatsanwaltschaft an das zuständige Amtsgericht zur Entscheidung weiter.

Hinwelse bei einem •Fahrverbot

Das Fahrverbot wird mit der Rechtskraft des Bußgeldbescheides wirksam. Von diesem Zeitpunkt an ist Ihnen das Führen
von Kraftfahrzeugen jeder. Art (auch Mofa) im Straßenverkehr verboten, sofern der Bußgeldbescheid nicht ausdrücklich Aus-
nahmen zuläßt. Wenn Sie trotzdem ein Kraftfahrzeug führen, machen Sie sich nach § 21 StVG strafbar.

Unabhängig von dem Beginn der Wirksamkeit des Fahrverbots wird die .Verbotsfrist erst von dem Tag an gerechnet, an dem
Ihr Führerschein in amtliche Verwahrung genommen oder an dem das Fahrverbot in einem ausländischen Fahrausweis ver-
merkt wird. Es liegt deshalb in Ihrem eigenen Interesse, Ihren Führerschein oder Fahrausweis (auch Ersatzführerschein, Bun-
deswehrführerschein und dgl.) sofort nach Rechtskraft der umseitig genannten Behörde zu übersenden oder abzuliefern,
weil sich sonst die Verbotsfrist um die Zeitspanne zwischen Rechtskraft und Ablieferung zu Ihrem Nachteil verlängert. Wenn
Sie Ihren Führerschein nicht übersenden oder abliefern, muß er beschlagnahmt werden.

Zahlungsaufforderung
Sie werden gebeten, spätestens zwei Wochen nach Rechtskraft des 'Bußgeldbescheides den zu zahlenden Gesamtbetrag
auf eines der angegebenen Konten zu überweisen. ,

Sollten Sie zahlungsunfähig sein, so haben Sie der umseitig angegebenen Behörde unter eingehender Begründung rechtzei-
tig vor Ablauf der Zahlungsfrist mitzuteilen, warum Ihnen die fristgemäße Zahlung nach Ihren wirtschaftlichen Verhältnissen
nicht zuzumuten ist; geeignete Nachweise'(z. B. Verdienstbescheinigung des Arbeitgebers, Beleg über Sozialhilfe) sind bei-
zufügen. Auf Antrag kann Ihnen unter diesen Umständen ggf. Ratenzahlung gewährt werden.

Falls Sie weder die Zahlungsfrist einhalten noch Ihre Zahlungsunfähigkeit rechtzeitig dartun, wird der fällige Betrag zwangs-
weise beigetrieben. Auch kann das Amtsgericht zur Beitreibung der Geldbuße gegen Sie Erzwingungshaft anordnen.

Zahlungen sind zu leisten an Bei allen Zahlungen, Einsprüchen oder
sonstigen Eingaben Ist zur Bearbeitung
die Angabe des Aktenzeichens unerläß-
lich.

1. Bescheid zugestellt am ........................ rechtskräftig seit.

2. Nachricht an KBA fertigen abgesandt am .................

3. Sollstellung fertigen

4. Bei Fahrverbot, Wohnortbehörde benachrichtigen

5. Vermerk zur Liste

6. ZdA Datum/Unterschrift .........................................................
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Dienststelle Aktenzeichen Ort

Schriftliche Verwarnung / Anhörungsbogen*)

Eilsache

Herrn / Frau *)
Vornamen

Familienname

Straße

PLZ/Ort

Sehr geehrter Verkehrsteilnehmer/
Kraftfahrzeughalter *)

Dem Betroffenen wird zur Last gelegt,
Uhrzeit

am
in

Geb.-Name*") ..........................................................'.................................................... ................................................................................ als Führer/Halter*)
d. (Fahrzeugart) ......................................................................................
Fabrikat ........................................................................................................
Kennz. ............................................................................................................
als Radfahrer/Fußgänger *)/ ........................................................

Geb.-Tag/-Ort...............

Geschlecht M = 1
W = 2

Jugendlicher = 1
Heranwachsender = 2

Verl.Vorschr.§§

Bemerkungen/Tatfolgen ........................................
Beweismittel: Angaben des Betroffenen D
Anzeigeerstatter (A)/Zeugen (Z) .......................

Gutachten Q Foto D Fahrtschreiber D Radarmessung D Zeugenaussage D

l. Schriftliche Verwarnung mit-Verwarnungsgeld
Wegen der oben.bezeichneten Ordnungswidrigkeit wer-
den Sie hiermit unter Erhebung eines Verwarnungsgel-
des in Höhe von .................... DM verwarnt (§§ 56, 57 OWiG).
Die Verwarnung wird nur wirksam, wenn Sie mit ihr ein-
verstanden sind und das festgesetzte Verwarnungsgeld
Innerhalb einer Woche (ab Zugang dieses Schreibens)
auf das Konto Nr......................................... BLZ ........................................
bei ........................................................................................................ zahlen.
Bei allen Zahlungen oder Eingaben ist zur Bearbeitung
die Angabe des Aktenzeichens unbedingt erforderlich.

Falls Sie mit der Verwarnung nicht einverstanden sind,
gilt folgendes:
II. Anhörung zur Verkehrsordnungswldrigkeiten-Anzeige
Nach § 55 OWiG wird Ihnen hiermit Gelegenheit gege-
ben, zu dem Vorwurf Stellung zu nehmen. Es steht Ihnen
frei, sich zu der Beschuldigung zu äußern oder nicht zur
Sache auszusagen.
Sie sind aber in jedem Fall — auch wenn Sie die Ord-
nungswidrigkeit nicht begangen haben — verpflichtet,
die Fragen zur Person (Nr. 1 der Rückseite) vollständig
und richtig zu beantworten. Die Verletzung dieser Pflicht
ist nach § 111 OWiG mit Geldbuße bedroht. Der ausge-
füllte Fragebogen ist innerhalb einer Woche ab Zugang
des Schreibens zurückzusenden.
Sofern Sie sich nicht zu der Beschuldigung äußern, kann
ohne weitere Anhörung zur Sache ein Bußgeldbescheid
gegen Sie erlassen werden.

Falls Sie sich äußern, wird unter Berücksichtigung Ihrer
Angaben entschieden, ob das Verfahren eingestellt oder
ohne Rückäußerung der Verwaltungsbehörde ein Buß-
geldbescheid erlassen wird. Der Erlaß eines Bußgeldbe-
scheides ist mit Kosten (Gebühren und Auslagen) ver-
bunden.
Wenn Sie die Ordnungswidrigkeit nicht begangen haben,
teilen Sie bitte Innerhalb einer Woche ab Zugang dieses
Schreibens neben Ihren Personalien zusätzlich die Per-
sonalien des Verantwortlichen unter den Angaben auf
der Rückseite zu Nr. 4 mit; hierzu sind Sie nicht ver-
pflichtet.
Sofern es sich um einen Halt- oder Parkverstoß handelt,
können Ihnen als Halter des Kfz die Kosten des Verfah-
rens auferlegt werden, wenn dessen Führer nicht ermit-
telt werden kann oder seine Ermittlung einen unange-
messenen Aufwand erfordern würde. Sie haben dann
auch Ihre Auslagen zu tragen (§ 25 a StVG). Hiermit er-
halten Sie Gelegenheit, sich auch hierzu innerhalb einer
Woche ab Zugang dieses Schreibens zu äußern.
Im übrigen kann dem Halter eines Kfz bei Verkehrsver-
stößen die Führung eines Fahrtenbuches auferlegt-wer-
den, wenn nicht festgestellt werden kann, wer zur Tatzeit
das Fahrzeug geführt hat (§ 31 a StVZO).

Hochachtungsvoll
Im Auftrag

Unterschrift
•) Nk*uzut(«lf*nä«l «freieren.

••) Kann euai lür ander* Ordnungawidrighoiten verwende! *
••) In ledern Fall engeben. ggl. Familiennamen wiederholen
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Schriftliche Äußerung zu umseitigem Sachverhalt

1 Angaben zu Ihrer Person
(Pflichtangaben)

1.1 Familienname
ggf. auch Geburtsname

1.2 Vornamen
(Rufnamen unterstreichen)

1.3 PLZ, Wohnort

1.4 Straße und Hausnummer

1.5 Geburtstag

1.6 Geburtsort

2 Angaben zum gesetzlichen Vertreter
(Bei Personen bis zum 18. Lebensjahr)

Namen, Verwandtschaftsverhältnis und Anschrift

des gesetzl. Vertreters (Eltern, Vormund)

4 Angaben zur Sache

Wird der Verkehrsverstoß zugegeben? D ja.

3 Angaben zur Fahrerlaufanis

Führerschein Klasse ............... ausgestellt am ........................................................... durch .

erweitert am ............................................................... auf Klasse ................ durch .......................

besonderer Führerschein zur Fahrgastbeförderung

ausgestellt am ......................_.............................._....... durch ........................................

StraBenverkehrsbehörde

Straßenverkehrsbehörde

StraBenverkehrsbehörde

Wenn nein, aus welchen Gründen:

Bitte zurücksenden an
r

Für weitere Ausführungen besonderes Blatt beifügen.

den

Unterschrift



Anlage 5
(Blatt 3, Vorderseite - weiß)

Nachricht an das Kraftfahrt-Bundesamt

Name und Anschrift des
gesetzl. Vertreters/Verteidigers/Zust. Bev.*)

Aktenzeichen der Verwaltungsbehörde

Herrn / Frau *)
Vornamen

Familienname

Straße

PLZ/Ort

Geb.-Name***) ......

Geb.-Tag/-Ort ......

Geschlecht M = 1
W = 2

Jugendlicher =1
Heranwachsender = 2

Führerschein Kl. ....... ausgest. am ...........................................
durch ...........................................................................................................
erweitert ..............................:........................................................................
KOM/Taxi/Mietwg./*)-Fsch. ausgest. am ...........................
durch ...........................................................................................................

Der Betroffene hat
Uhrzeit

am
in

d. (Fahrzeugart) ...................................
Fabrikat ....................................................
Kennz. ........................................................
als Radfahrer/Fußgänger*)/ ....

als Führer/Halter*)

Tatkennziffer • folgende Ordnungswldrlgkelt(en) nach § 24 StVG/.................................... begangen
Verl.Vorschr.§§

Bemerkungen/Tatfolgen .....................................................................................................
Beweismittel: Angaben des Betroffenen D Gutachten p Foto P Fahrtschreiber P Radarmessung P Zeugenaussage P
Anzeigeerstatter (A)/Zeugen (Z) .............................................................................................................................................

Vfg. der Verw. Beh.

Geldbuße ................................ DM
Fahrverbot................ Monat(e), ausgen. Kl.........

I
.cu
CD

o An das
•D
C
o

l Kraftfahrt-Bundesamt \ Der Bußgeldbescheid vom ..............................................................................

l ist rechtskräftig seit .........................................................................................
i 2390 F lensburg
UJ
Co
a • Im Auftrag ................................................................................................................
§ . . . (Unterschrift)
"5s
•5 *) Nichtzutreffendes streichen.

""") In jedem Fall angeben, ggf. Familiennamen wiederholen.
O "") Angabe von Buchstabe und Nr. nach dem Tatkennzifferkatalog

Blatt-
Nr.:

Get.
Blatt:

Fristende:

Punkte:

Raum für KBA
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T a t k e n n z i f f e r n

Straftaten
A 1 Verkehrsunfallflucht

Straßenverkehrsgefährdung durch
Führen eines Fahrzeugs bei Fahr-
unsicherheit infolge

A 2 Alkoholgenusses
A 3 Genusses anderer berauschender Mittel
A 4 geistiger oder körperlicher Mangel

grob verkehrswidrige(s) und
rucksichtslose(s)

A 5 Vorfahrtmißachtung
A- 6- Fehlverhalten beim Überholen
A 7 Fehlverhalten an Fußgängerüberwegen
A 3 zu schnelles Fahren
A 9 Mißachtung des Rechtsfahrgebots
A 10 Wenden oder versuchtes Wenden

auf Autobahnen
A 11 Nichtkenntlichmachung haltender oder

liegengebliebener Fahrzeuge

Führen eines Fahrzeugs bei Fahr-
unsicherheit infolge

A 12 Alkoholgenusses
A 13 Genusses anderer berauschender Mittel

A 14 Rauschtat *)

A 15 Fahren ohne-Fahrerlaubnis

A 16 Fahren trotz Fahrverbots oder trotz
Verwahrung, Sicherstellung oder Beschlag-
nahme des Führerscheins

A 17 Kennzeichenmißbrauch

A 18 Gebrauch oder Gestatten des
Gebrauchs unversicherter Kraftfahrzeuge
oder Anhanger

A 19 Unbefugter Gebrauch von Kraftfahrzeugen

A 20 Nötigung *)

A 21 Tötung ')

A 22 Körperverletzung ')

A 23 Andere Straftaten *)

Ordnungswidrigkeiten
0.1 Promtlle-Qrenie (j 24» SlVG)

B 1 Führen eines Kraftfahrzeugs unter Alkohol-
einfluß (mindestens 0,6 Promille)

Vorfahrt. Verkehrsregelung

Ntchtbeachten der Vorfahrt durch
C 1 Kraftfahrzeugführer (soweit nicht AS)
C 2 Führer anderer Fahrzeuge

C 3 Nichtbeachten des Rotlichts (als Wechsel-
oder Dauert.chtzeichen) von Lichtzeichen-
anlagen oder des Haltezeichens von Polizei-
beamten oder grobes Nichtbeachten des
STOP-Zeichens durch Fahrzeugführer

' C 4 Unzulässiges Überqueren von Bahn-
übergängen durch Fahrzeugführer

C 5 Nichtbeachten der sonstigen vorfahrt-
regelnden Verkehrszeichen

C 6 N ich t beachte n der sonstigen Verkehrs-
regelung durch Polizeibeamte. Verkehrs-
zeichen oder Verkehrseinrichtungen

• 7 P

7P !

7P j
7P :

An-, Ein- oder Aoifahren, Abbl«gtn l

D 1 Verbotenes Ein- oder Ausfahren auf Auto- '
bahnen oder Kraftfahrslraßen 3 P '

0 2 Falsches Ein- oder Anfahren unter Ge- '
tanrdung anderer 2 P j

D 3 Falsches Verhalten beim Abbiegen unier
Gefahrdung anderer 2 P

D 4 Falsches Verhalten beim Ein- oder An-
fahren oder bei.m Abbiegen in sonstigen
Fjiien . • i P

Ladung. L«d>g««chifl

Fuhren eines Fahrzeugs oder Anordnen.
Zulassen der Inbetriebnahme mit

K 1 mangelhalt gesicherter Ladung
K 2 einer Ladung mit unzulässiger

Hone>Breite.'Lange oder mit unzu-
lässig herausragender Ladung

3P

1P

7P
7P
7P
7P
7P

Wenden. Rückwärtsfahren

E 1 Wenden oder Rückwärtsfahren auf
Autobahnen oder Kraftfahrstraßen
(soweit nicht A 10) 4P

E 2 Falsches Verhallen beim Wenden unter
Gefahrdung anderer (soweit nicht E 1) 2 P

E 3 Behindern oder Gefährden des Verkehrs
beim Rückwärtsfahren.(soweit nicht E 1) 1 P

7 p :.
? „ Überholen, Vorbeifahren. Begegnen

s F 1 Verbotenes Überholen oder Vorbeifahren
dmch Kraftfahrzeugführer an Fußgänger-
überwegen unter Gefährdung von Fußgän-
gern (soweit nicht A 7)

7P

7 P Überholen bei Unübersichtlichkeit oder bei
, unklarer Verkehrslage

7P f F 2 unier Nichtbeachtung von Überholverbots-
• zeichen oder Fahrstreifenbegrenzungen

8P F 3 m anderen Fällen

j . F 4 Verbotenes Rechtsüberholen außerhalb ge-.
6P

6P

6P

5P

5P

5P

5P

5P

4P

3P
TP

3P

3P

1P

1 P

schlossener Oi (schalten
F 5 Behindern oder Gefährden des Gegen-

verkehrs nachfolgenden Verkehrs oder des
überholten Fahrzeugs beim Überholen

F 6 Unzulässiger Fahrstreifenwechsel
unter Gefährdung anderer

F 7 Falsches Vorbeifahren an
Haltestellen öffentlicher Verkehrsmittel

F 8 Sonstiges Fehlverhalten beim
Überholen. Uberholtwerden. Vorbeifahren

r 9 Verletzen des Rechtsfahrgebots bei(m)
Gegenverkehr' Überhol twerden (an Kuppen"
m unübersichtlichen Kurven, bei sonstiger
Unübersichtlichkeit

Gitdiwlndlgktll

Überschreiten der zulässigen Höchstge-
schwindigkeit

innerhalb außerhalb

i
!

4P

tP
3P

3P

1P

2P

2P

1P

2P

geschl. Ortschaften geschl. Ortschaften

G i um mehr als 40 km h 50 knvh
G 2 um mehr als 25 krrvh 25 km/h
G 3 um bis zu 25 km'n 25 km h

G 4 Überhöhte Geschwindigkeit bei Unüber-
sichtlichkeit oder an Straßenkreuzungen.
Straßenemmundungen oder Bahn-
übergängen

SieherhellMbttind

Ungenügender Sicherheitsabstand
H i bei einer Geschwindigkeit von mehr als

80 km h
H r in anderen Fällen

Parken

J l Verbotenes Parken auf Autobahnen oder
Kraftfahrstraßen

J 2 Sonstiges verbotenes Parken

4P

3P

1 P

3P

3P
1 P

2P

1P

Überschreiten der zulässigen Gewichte.
Achslasten oder Anhängelasten eine*
Fahrzeugs

K . 3 um mehr als 20 °'o für Führen oder
um mehr als 10 afa für Anordnen Zulassen

der Inbetriebnahme 3 P
K 4 m anderen Fällen 1 P

K S Unzulässige* Mitnahme von Personen auf
Kraftfahrzeugen oder Anhängern 1 P

Technitche Mängel

Fuhren eines Fahrzeugs oder Anordnen/
Zulassen der Inbetriebnahme mit

L 1 mangelhaften Reifen 3 P

L 2 mangelhaften Bremsen 3 P

L 3 unzulänglicher oder unzulässiger
Beleuchtungsemrichtung 3 P

L 4 anderen die Verkehrssicherheit erheblich
beeinträchtigenden Mängeln (z. B. an
Lenkung-Anhängerkupplung) 3 P

Sonstige Ordnungiwidrlgkellen

M 1 Beförderung von Fahrgästen in einem Kraft-
omnibus, einer Kraftdroschke, einem Miet-
wagen, einem Krankenkraftwagen oder in
einem hinter einem Kraftfahrzeug mitge-
führten Omnibusanhanger vorgenommen/
angeordnet zugelassen, obwohl der Führer .
des Fahrzeugs Zuges die erforderliche
Fahrerlaubnis zur Fahrgastbeförderung
nicht besitzt 3 P

M 2 Gebrauch oder Gestatten des Gebrauchs
zu.assungspflichtiger Fahrzeuge ohne
Zulassung oder beiriebserlaubnispMichtiger
Fahrzeuge ohne Betriebserlaubnis * 3 P

M 3 Fahren außerhalb geschlossener Ortschaften
ohne Licht oder nur mit Standlicht bei
erheblicher Sichtbehinderung durch Nebel,
Schneefall oder Regen 3 P

M 4 Sonstiges Fahren ohne Licht oder mit unzu-
lässiger oder unzulänglicher Beleuchtungs-
einrichtung (soweit nicht L3) • 1 P

M 5 Nicht- oder ungenügendes Kenntlichmachen
liegengebliebener Fahrzeuge (soweit nicht
All) 2P

M 6 Überschreiten der Anmeldefrist zur Haupt-
untersuchung um mehr als 4 Monate 2 P

M 7 Gefährden anderer Verkehrsteilnehmer beim
Ein- oder Aussteigen 1 P

M e übermäßige Geräusch-. Abgas- oder Rauch-
entwicklung 1 P

M 9 Unzulässiges oder verkehrsgefährdendes
Schleppen oder Abschleppen von
Fahrzeugen 1P

M 10 Vorschriftswidriges Verhalten von Fußgän-
gern, Radfahrern. Reitern und anderen
Nicht-Kraftfahrzeugführern 1P

M 11 Führen eines Fahrzeugs trotz körperlicher
oder geistiger Mängel (soweit nicht Straf-
tatbestand oder B 1) 1 P

M 12 Andere nicht aufgeführte Ordnung*'
widrlgkeften 1P

Hinweis: Bei Tatmehrheit sind sämtliche Kennziffern der verletzten Vorschriften anzugeben. In diesem Falle werden die Punkte für jede Verkehrszuwiderhand-
lung addiert. Bei Tateinheit sind ebenfalls samtliche Kennziffern der verletzten Vorschriften anzugeben: jedoch wird in diesem Fall nur die Zuwider-
handlung mit der höchsten Punktzahl berücksichtigt.

") B.ei den mit einem Sternchen (*) versehenen Straftaten ist die Tatkennziffer der zugrundeliegenden Verkehrsordnungswidrigkeit mit anzugeben; die
Punktzahl für die Straftat erhöht sich dadurch nicht.

Erläuterung: A2 bis A 11 sind die AnwendungsfäHe des § 315 c StGB. A 12 und A 13 betreffen Verurteilungen nach § 316 StGB.



Bußgeldbescheid
(Ausfertigung)

Anlage 5
(Blatt 4, Vorderseite - rosa)

Bei allen Zuschritten unbedingt das Aktenzeichen angeben!

Aktenzeichen der Verwaltungsbehörde

Name und Anschrift des
gesetzl. Vertreters/Verteidigers/Zust. Bev.

Herrn / Frau
Vornamen

Familienname

Straße

PLZ/Ort

Geb.-Tag/-Ort .......................

Geschlecht M = 1
W = 2

Führerschein Kl. ........ ausgest. am ..............
durch ........................................"......................................
erweitert ..........................................................................
KOM/Taxi/Mietwg./ -Fsch. ausgest. am
durch ..............................................................................

Ihnen wird zur Last gelegt,
Uhrzeit

am
in

als Führer/Halter
d. (Fahrzeugart) .....................................
Fabrikat .......................................................
Kennz. ...........................................................
als Radfahrer/Fußgänger / .......

folgende Ordnungswldrlgkelt(en) nach § 24 StVG/.................................... begangen zu haben
Verl.Vorschr.§§

Bemerkungen/Tatfolgen ....................................................\............................................„
Beweismittel: Angaben des Betroffenen D Gutachten D Foto D Fahrtschreiber D Radarmessung Q Zeugenaussagen
Anzeigeerstatter (A)/Zeugen (Z) .........................................................................:...................................................................................................................................................

Wegen dieser Ordnungswldrlgkelt(en) wird gegen Sie
1. eine GeldbuBe festgesetzt (§ 17 OWiG) in Höhe von
2. ein Fahrverbot angeordnet (§ 25 StVG) für die Dauer von
3. Außerdem haben Sie die Kosten des Verfahrens

zu tragen (§§ 105, 107 OWiG i. V. m.
§§ 464 Abs. 1.465 StPO)

Monat(en), ausg. Kl.........

Gebühr
Auslagen der Bußgeldstelle
Auslagen der Polizei
'Zu zahlender Gesamtbetrag

DM

DM
DM
DM
DM

Rechtsbehelfsbelehrung
Dieser Bußgeldbescheid wird rechtskräftig und vollstreckbar, wenn Sie nicht Innerhalb von zwei Wochen nach seiner Zustel-
lung schriftlich oder zur Niederschrift bei der obengenannten Behörde Einspruch einlegen.
Wird der Einspruch schriftlich eingelegt, so ist die Frist nur gewahrt, wenn der Einspruch vor Ablauf der Frist bei dieser Be-
hörde eingegangen ist.

S

... den

Im Auftrag ......
Unterschrift

Zahlungsaufforderung sowie Hinweise für den Fall des Einspruchs und des Fahrverbots siehe Rückseite!
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Anlage 5
(Blatt 4, Rückseite-- rosa)

Wichtige Hinwelse bei einem Einspruch

Der Einspruch muß in deutscher Sprache abgefaßt sein.

Sie haben die Möglichkeit, bis zum Ablauf der Einspruchsfiist die Tatsachen und Beweismittel zu benennen, die Sie im wei-
teren Verfahren zu Ihrer Entlastung vorbringen wollen; hierzu sind Sie nicht verpflichtet. Ich weise Sie jedoch darauf hin, daß
Ihnen, falls entlastende Umstände nicht rechtzeitig vorgebracht werden, unabhängig vom Ausgang des Verfahrens, Nach-
teile bei der Kostenfestsetzung entstehen können.

Bei einem Einspruch kann auch eine für Sie nachteiligere Entscheidung getroffen werden.

Nimmt die Verwaltungsbehörde den Bußgeldbescheid trotz Ihres Einspruchs nicht zurück,.so leitet sie den Vorgang über die
Staatsanwaltschaft an das zuständige Amtsgericht zur Entscheidung weiter.

Hinwelse bei -einem Fahrverbot

Das Fahrverbot wird mit der Rechtskraft des Bußgeldbescheides wirksam. Von diesem Zeitpunkt an ist Ihnen das Führen
von Kraftfahrzeugen jeder Art (auch Mofa) im Straßenverkehr verboten, sofern der Bußgeldbescheid nicht ausdrücklich Aus-
nahmen zuläßt. Wenn Sie trotzdem ein Kraftfahrzeug führen, machen Sie sich nach § 21 StVG strafbar.

Unabhängig von dem Beginn der Wirksamkeit des Fahrverbots wird die Verbotsfrist erst von dem Tag an gerechnet, an dem
Ihr Führerschein in amtliche Verwahrung genommen oder an dem das Fahrverbot in einem ausländischen Fahrausweis ver-
merkt wird. Es liegt deshalb in Ihrem eigenen Interesse, Ihren Führerschein oder Fahrausweis (auch Ersatzführerschein, Bun-4
deswehrführerschein und dgl.) sofort nach Rechtskraft der umseitig genannten Behörde zu übersenden oder abzuliefern,™
weil sich sonst die Verbotsfrist um die Zeitspanne zwischen Rechtskraft und Ablieferung zu Ihrem Nachteil verlängert. Wennj
Sie Ihren Führerschein nicht übersenden oder abliefern, muß er beschlagnahmt werden. ™

Zahlungsaufforderung
Sie werden gebeten, spätestens zwei Wochen nach Rechtskraft des Bußgeldbescheides den zu zahlenden Gesamtbetrag
auf eines der angegebenen Konten zu überweisen.

Sollten Sie zahlungsunfähig sein, so haben Sie der umseitig angegebenen Behörde unter eingehender Begründung rechtzei-
tig vor Ablauf der Zahlungsfrist mitzuteilen, warum Ihnen die fristgemäße Zahlung nach Ihren wirtschaftlichen Verhältnissen
nicht zuzumuten ist; geeignete Nachweise (z. B. Verdienstbescheinigung des Arbeitgebers, Beleg über Sozialhilfe) sind bei-
zufügen. Auf Antrag kann Ihnen unter diesen Umständen ggf. Ratenzahlung gewährt werden.

Falls Sie weder die Zahlungsfrist einhalten noch Ihre Zahlungsunfähigkeit rechtzeitig dartun, wird der fällige Betrag zwangs-
weise beigetrieben. Auch kann das Amtsgericht zur Beitreibung der Geldbuße gegen Sie Erzwingungshaft anordnen.

Zahlungen sind zu leisten an Bei allen Zahlungen, Einsprüchen oder
sonstigen Eingaben ist zur Bearbeitung
die Angabe des Aktenzeichens unerläß-
lich.
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Vv/ jirof sendan innerhafo des
7 ii f- - L 7 ^ L-

ö. r'eichs der Usutscht-n
y '6 pT7]3öre'chsdür

\#S\ Deutschen BundPJ.fLmst
1,7 , —— iBunchr.pf^t

i |n«ti3*M'rt
jedoch nichl

.1 Geschäftsnummnr 11 Ggf. vvoitert? Kcnnz.

7.3 F:,iip!nny<sr

7.9

«o Bei der Zustellung zu beachiertt'e Vermsr'ne =
i Ersaizjustellung ausgeschlossert

Keine Ereatzzusietlung an:

Q,...__.
7. .'0 |—i Nicht cfuVch Niederlegung zustellen

1.11 i—i Mit Angabe der Uhrzeit zustellen

A Zustellung durch Übergabe oder Zurücklassen
nach Annahmeverweigerung
Die mit obiger Anschrift (1.3) und Geschäftsnummer
d,1) versehene Sendung (verschlossenes Schriftstück)
habe ich in meiner Eigenschaft afs Postbsdiensteter zugestellt.

2
Art
tüer
fu-
stel-

;
i

, Psrsönkchi' ••> t — _. |ch h^b"> die Sendung dem Empfängen/Inhaber der Einzeifirma persönlich (3. 1 oder 3.2).
i S Zusee/'ung. j j

* '[ ~| im G3SChäft$lü~il

? a£ ja ErsatezusfeWung
g. « in der Wohnung

üj a" l Ersetzzustellung
"5 § an den Hauswirt/
•a « Vermieter

Persönliche
'S Zustellung

•fr j Ersatzzustellung
g /m Geschäftslokal

c*o 2(ff -C
i u Ersatzzustellung

o g Wohnung
"5 » !
.2 ̂  :
•g «:

's ̂  ;
-o 'S
' SO t Ersatzzustellung

g- i an den Hauswirt/
"g Vermieter
••o
01 ;

CQ

?.." , — i Ich iipbc Jen EmpKjngor/Inhabsr der Einielfirmn «a'b.'.i im GeschrtÜsloka) nicht angetroffen.
j [Dahf hjüe ich dip Sandung dort ripT Bediensteten (3..?;

2.3 __ Ich haDo den Empfänger/Inhaber der Einzeltirnia Reibst m der Wohnung nicht angetroffen. Daher
i habe ich die Sendung dort dem zu seiner Familie gehörenden erwachsenen Hausgenossen/im
—— Dienst der Familie stehenden Erwachsenen (3.2)

2.4 . —— . Ich habe irj der Wohnung weder den Empfänger/Inhaber der Einzelfirma selbst noch einen zu seiner
Familie gehörenden erwachsenen Hausgenossen oder einen im Dienst der Familie stehenden

— Erwachsenen angetroffen. Daher habe ich die Sendung dem im selben Haus wohnenden und zur
Annahme bereiten Hauswirt/Vermieter (3.2)

2.5 , — , Ich habe die Sendung einem Vertretungsberechtigten (gesetzlichen Vertreter /Vorsteher)
j [persönlich (3. 1 oder 3.2),

2.6 . — . Ich habe während der gewöhnlichen, Geschäffsstunden das Geschäftslokal (4.1 oder 4.2) aufgesucht
und dort keinen Vertretungsberechtigten (gesetzlichen Vertreter/Vorsteher) erreicht. Daher habe ich

—— die Sendung dort dem Bediensteten (3.2)

Ein besonderes Geschaftslokal ist nicht vorhanden. In der Wohnung (4. "[ oder 4.2)
2.7 i — i des in der Anschrift (1.3) 2.8 des Vertretüngsberechtigten (gesetzlichpn Vertreters/Vorstehers)

] [ bezeichneten Vertretungs- Herrn/Frau/Frl. (Vorname, Name)
berechtigten (gesetzlichen
Vertreters/ Vorstehers)

habe ich dieseri nicht angetroffen. Daher habe ich die Sendung dort dem zu seiner Familie gehörenden
erwachsenen Hausgenossen/im Dienst der Familie stehenden Erwachsenen (3,2)
Ein besonderes Geschäftstokal ist nicht vorhanden. In der Wohnung (4. 1 oder 4.2)

2.9 i —— i des in der Anschrift ( 1. 3) 2.10 des Vertretungsberechtigten (gesetzlichen Vertreters/Vorstehers)
(_ _J bezeichneten Vertretungs- Herrn/Frau/Frl. (Vorname, Name)

berechtigten (gesetzlichen i
Vertreters/Vorstehers) '•

habe ich weder diesen noch einen zu seiner Familie gehörenden erwachsenen Hausgenossen oder
einen im Dienst der Familie stehenden Erwachsenen angetroffen. Daher habe ich die Sendung dem
im selben Haus wohnenden und zur Annahme bereiten Hauswirt/Vermieter (3.2)

3
Person, der die Sendung
übergeben/bei der sie
zurückgelassen wurde

4
Ort der Zustellung

3.1 __ und zwar dem in der Anschrift 3.2 Herrn /Frau/Frl. ("Vorname, Name)
j l (1.3) namentlich bezeichneten . i
' — l Einzeleropfänger/Vertretungs-

berechtigten • |

4.1 _ unter der Zusteltanschrift 4.2 .an folgendem Ort -soweit von 1.3 abweiche'nd-
I j (Straße, Hausnummer, Post- , ,
' — ' leitzahl, Ort, Zustellamts- (StraBe und Hausnummer)

nummer) -wie in 1.3-

(ggf.: Postleitzahl, Ört,ZusteiJamisnummer)

•^
5
Form der Zustellung

5.1 5.2 zu übergeben versucht. Da er die Annahme verweigerte,
iihpropbpn __ habe ich die Sendung am Ort der Zustellung zurückgelassen.

[ J U ' Ö B B I - j \ (MCht bei 2.4, 2.9, 2.10)

Den Tag der Zustellung, ggf. mit Uhrzeit habe ich auf der Sendung vermerkt.
Die Zustellung habe ich ausgeführt

Zelt dar Zustellung,
Unterschrift (zu A)

6.1 Dattim 6.2 Auf Verlangen Uhrzeit 6.3 Unterschrift des Zustellers

Uhr.

A4. K! 38 (5)
911 Of 3 097-2
Postö AflL 21
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B Zustellung durch Niederlegung
I Ich habe heute in meiner Eigenschaft als Postbediensteter versucht, .die mit umstjitiger Anschrift (1.3)

und Geschäftsnummer (t. 1) versehene Sendung (verschlossenes Schriftstück) zuzustellen.
7
Ort des
Zustel/versuchs

7.11—i In der Wohnung des in der Anschrift bezeichneten Empfängers (Einzelperson, Einzelfirma,
l l Rechtsanwalt usw.) -Name und ZusleHanschrül wie 7.3-__________________•
Für die in der Anschrift (1.3) bezeichnete juristische Person, Behörde, Gesellschaft oder Gememsch'aft
(Vereinigung) ist ein besonderes Geschäftslokal nicht vorhanden. In der Wohnung

7.2 —. des in der Anschrift 7.3 des Vertretungsberecfitigten (gesetzlichen Vertreters/Vorstehers)
l bezeichneten Vertretungs- Herrn/Frau/Frl. (Vorname, Name)
—— berechtigten (gesetzlichen

Vertreters/Vorstehers)
-Name und Zustellansehrift
wie in 7.3- (Straße und Hausnummer)

, Ort, ggf. Zusle'llamtsnummer)

habe ich weder den Empfänger/Inhaber der Einzelfirma/Vertretungsberechtigten noch einen zu seiner
Familie gehörenden erwachsenen Hausgenossen oder einen im Dienst der Familie stehenden Erwachsenen
angetroffen. Auch eine Übergabe an den Hauswirt/Vermieter war nicht möglich.

8
Benachrichtigung
über die vorzunehmende
Niederlegung

ich habe unter der Anschrift des Empfängers (1.3, ggl. 7.3) die schriftliche Benachrichtigung
über die vorzunehmende Niederlegung (1 0.1 bis 1 1.3) •

8.1 1 — i -wie bei gewöhnlichen Briefen üblich- in den Hausbriefkasten eingelegt.

8.2 | in der für ihn bei gewöhnlichen Briefen üblichen Weise abgegeben, nämlich (Art der Abgabe)

. l -

8.3 Herrn/Frau/Frl. (Vorname, Name, Straße und Hausnummer) . . . - •
• i

: ; j
der/die in der Nachbarschaft wohnt, zur Weitergabe an den Empfänger ausgehändigt, da* die Abgabe
in der bei gewöhnlichen Briefen üblichen Weise nicht tunlich war. ' , .

8.4 j — , an der Wohnungstür des Empfängers befestigt, da die Abgabe in der bei gewöhnlichen Briefen
üblichen Weise nicht tunüch war.

9
Unterschrift (zu B 1)

9.1 Unterschrift des Zustellers 9.2 Datum des Zustel/versuchs

II Ich habe in meiner Eigenschaft als Postbediensteter die mit umseitiger Anschrift f 7. 3j
nummet(l.l) versehene Sendung (verschlossenes Schriftstück) durch INiederlegung

10
Ort der
Niederlegung

10.1

in

Postleitzahl, Ort, Bezeichnung-des Postamts .'•'• ' ,

und Geschäfts-
beim Postamt ' .

zugestellt Den Tag der Zustellung durch Niederlegung, ggf. mit Uhrzeit, habe ich auf der Sendung
vermerkt. Die Zustellung durch Niederlegung.habe ich ausgeführt

11
Zeit der Zustellung
durch Niederlegung,
Unterschrift (zu B II)

11.1 Datum der Niederlegung 11.2 Aul Verlangen Uhrzeit

am um • Uhr.

7 7.3 Unterschrift des Postbediensieten, der die
Sendung niedergelegt hat

j
i

Postzustellungsurkunde/Postzustellungsauftrag
zurück an Absender

72 Postdienstlicher Vermerk
über den Grund der Nichtzustellung

12.1 ,——| Empfänger
j_| unbekannt'

72.2 ,—i Empfänger unbekannt
[verzogen

72.3 Weitersendung nicht verlangt/nicht möglich:
Empfänger verzogen nach:

j (Straße und Hausnummer)

rv(Postleitzahl, Ort, ygl. Zusteiiamtsnumnierj

12.4 ,——, Empfänger ;

verstorben^ i

7 2.6 .Anderer Grund '•

12.5..-,—r Firma erloschen

72.7 Namenszeichen
| . '

72.8 Datum
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Anlage 5
(Blatt 6, Vorderseite - weiß) 9Q510

Antrag auf Auskunft aus dem Verkehrszentralregister

Herrn / Frau
Vornamen

Familienname

Straße

PLZ/Ort

Geb.-Name ") ......

Geb.-Tag/-Ort ......

An das

Kraftfahrt-Bundesamt

2390 F lensburg

Es wird um Auskunft aus dem Verkehrszentralregister
nach § 30 Straßenverkehrsgesetz für Zwecke der Ver-
folgung einer Ordnungswidrigkeit gebeten.

Dienststempel-
abdruck

Behörde

Ort, Datum

Geschäftsnummer

Unterschrift

Hier Anschrift für Rückantwort eintragen!

Kraftfahrt-Bundesamt
2390 Flensburg, den

U. an einsendende
Stelle zurückgesandt.

Zahl der Anlagen:

(Abweichungen zur Person in den Registerunterlagen
bzw. schlecht leserliche Angaben sind rot gekenn-
zeichnet, ggf. ist eine Identitätsprüfung erforderlich.)

. Im Auftrag

*) In jedem Fall angeben ggf. Familiennamen wiederholen.
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T a t k e n n z i f f e r n

Straftaten
A 1 Verkehrsunfallflucht

Straßenverkehrsgefahrdung durch
Führen eines Fahrzeugs bei Fahr-
unsicherheit infolge

An-, Ein- oder Auil«hr«n. Abbiegen

D 1 Verbotenes Ein- oder Ausfahren auf Auto-

A 2
A 3
A 4

A 5
A 6
A 7
A 8
A 9

Alkoholgenusses
Genusses anderer berauschender Mittel
geistiger oder körperlicher Mängel

grob verkehrswidnge(s) und
rucksicntslose(s)
Vorfahrtmißachtung
Fehlverhalten beim Überholen
Fehlverhalten an Fußgangerüberwegen
zu schnelles Fahren
Mißachtung des Rechtsfahrgebots

A 10 Wenden oder versuchtes Wenden
auf Autobahnen

A 11 Nichtkenntlichmachung haltender oder
liegengebliebener Fahrzeuge

Führen eines Fahrzeugs bei Fahr-
unsicherheit infolge

A 12 Alkoholgenusses
A 13 Genusses anderer berauschender Mittel

A 14 Rauschtat •)

A 15 Fahren ohne.Fahrerlaubnis

A 16 Fahren trotz Fahrverbots oder trotz
Verwahrung, Sicherstellung oder Beschlag-
nahme des Führerscheins

A 17 Kennzeichenmißbrauch

A 18 Gebrauch oder Gestatten des
Gebrauchs unversicherter Kraftfahrzeuge
oder Anhänger

A 19 Unbefugter Gebrauch von Kraftfahrzeugen

A 20 Nötigung ')

A 21 Tötung •)

A 22 Körperverletzung *)

A 23 Andere Straftaten •)

Ordnungswidrigkeiten
0.» Pfomlll«-Gr«ru« (f 14* SIVJB)

B 1 Führen eines Kraftfahrzeugs unter Alkohol-
einfluß (mindestens 0.8 Promille)

Vertihrt. V«rk«hr«r»gtlung

Nichtbeachten der Vorfahrt durch
C 1 Kraftfahrzeugführer (soweit nicfht A 5)
C 2 Führer anderer Fahrzeuge

C 3 Nichtbeachten des Rotlichts (als Wechsel-
oder Oauerhchtzeichen) von Lichlzeichen-
anlagen oder des Haltezeichens von Polizei
bearnten oder grobes Nichtbeachten des
STOP-Zeichens durch Fahrzeuglührer

C 4 Unzulässiges Überqueren von Bahn-
übergängen durch Fahrzeugführer

C 5 Nichtbeachten der sonstigen vorfahrt-
regelnden Verkehrszeichen

C 6 Nichtbeachten der sonstigen Verkehrs-
regelung durch Polizeibeamte. Verkehrs-
zeichen oder Verkehrseinrichtungen

7P

7P
7P
7P

7P
7P
7P
7P
7P

7P

7P

D

'D

0

E

E

E

F

7P
7P •

7P ', F
i

6P ' f

4

6P i f

SP ,

F

6P :
5P

F
5P !

5 p ' ,F

SP

5P

4P

3P
1 P

G
G
G

G

3P • H
j

3P

1 P

1 P

H

J

J

bahnen oder Kraftfahrstraßen
2 Falsches Ein- oder Anfahren unter Ge-

lahrdung anderer

3 Falsches Verhalten beim Abbiegen unter
Gelahrdung anderer

4 Falsches Verhalten beim Ein- oder An-
fahren oder beim Abbiegen m sonstigen
Füllen

Wenden. Rückwärtsfahren

1 Wenden oder Rückwärtsfahren auf
Autobahnen oder Kraflfahrstraßen
(soweit nicht A 10)

2 Falsches Verhalten beim Wenden unter
Gefahrdung anderer (soweit nicht E l) '

3 Behindern oder Gefährden des Verkehrs
beim Rückwärtsfahren (soweit nicht E D

Überholen, Vorbeifahren. Begegnen

1 Verbotenes Überholen oder Vorbeifahren
duich Kraftfahrzeugführer an Fußgänger-
überwegen unter Gefährdung von Fußgän-
gern (soweit nicht A 7)

Überholen bei Unübersichtlichkeit oder bei
unklarer Veikehrslage

2 unter Nichtbeachtung von Uberholverbots-
zeichen oder Fahrstreifenbegrenzungen

3 in anderen Fallen

4 Verbotenes Rechtsüberholen außerhalb ge-
schlossener Oitschaften

5 Behindern oder Gefährden des Gegen-
verkehrs nachfolgenden Verkehrs oder des
überholten Fahrzeugs beim Überholen

6 Unzulässiger Fahrstreifenwechsel .
unter Gelahrdung anderer

7 Falsches Vorbeifahren an
.Haltestellen öffentlicher Verkehrsmittel

8 Sonstiges Fehlverhalten beim
Überholen Uberholtwerden. Vorbeifahren

9 Verletzen des Rechtsfanrgebots bei(m)
Gegenverkehr Uberholtwerden-an Kuppen'
m unübersichtlichen Kurven. bei sonstiger
Unübersichtlichkeit

Gt«dlwindlgk»it

Überschreiten der zulässigen Höchstge-
schwindigkeit

innerhalb außerhalb

3P ;
!

2P K '

2P

1 P

4P

K 2

K, 3

K 4

2P * 5

1 P l

4P

4P

3P

3P

1 P

2P

2P

1 P

2P

geschl. Ortschaften geschl. Ortschaften

1 um mehr als 40 km-h 50 km h
2 um mehr als 25 km-h 25 km/h
3 um bis zu -25 km-h 25 km h

4 Überhöhte Geschwindigkeit bei Unüber-
sichtlichkeit oder an Straßenkreuzungen,
Straßenemmundungen oder Bahn-
übergängen

Sicherheitsabstand

Ungenügender Sicherheitsabstand
1 bei einer Geschwindigkeit von mehr als

80, km h
2 in anderen Fällen

Parken

1 Verbotenes Parken auf Autobahnen oder
KrafttahrstraDen

2 Sonstiges verbotenes Parken

4P

3P

1P

3P

3P
1P

2P
1 P

L 1

L 2

L 3

L 4

M 1

M 2

M 3

M 4

M 5

M 6

M 7

M 8

M 9

M 10

M11

M 12

Ladung. LsdegttchM

Fuhren eines Fahrzeugs oder Anordnen/
Zulassen der Inbetriebnahme mit

mangelhaft gesicherter Ladung
einer Ladung mit unzulässiger
Hohe Breite/Lange oder mit unzu-
lässig herausragender Ladung

3 P

1 P

Überschreiten der zulässigen Gewichte.
Achstasten oder Anhängelasten eine*
Fahrzeugs

um mehr als 20 8/o (ür Führen oder
um. mehr als 10 % für Anordnen Zulassen

der Inbetriebnahme 3 P
in anderen Fällen 1P.

K S Unzulässige Mitnahme von Personen auf
Kraftfahrzeugen oder Anhängern 1 P

Tachniich« Mingtl

Fuhren eines Fahrzeugs oder Anordnen/
Zulassen der Inbetriebnahme mit

mangelhaften Reifen 3 P

mangelhaften Bremsen • 3P

unzulänglicher oder unzulässiger
Seleuchtungsemn'chtung 3 P

anderen die Verkehrssicherheit erheblich
beeinträchtigenden Mängeln (z. B. an
Lenkung/Anhängerkupplung) 3 P

Sonstige Ordnungswidrigsten

1 Beförderung von Fahrgästen in einem Kraft-
omnibus, einer Kraftdroschke, einem Miet-
wagen, einem Krankenkraftwagen oder in
einem hinter einem Kraftfahrzeug mitge-
führten Omnibusanhängcr vorgenommen/
angeordnet zugelassen, obwohl der Führer
des Fahrzeugs Zuges die erforderliche
Fahrerlaubnis zur Fahrgastbeförderung
nicht besitzt • 3 P

2 Gebrauch oder Gestatten des Gebrauchs
Zulassungspflichtiger Fahrzeuge ohne •
Zulassung oder betfiebserlaubnispflichtiger
Fahrzeuge ohne Betriebserlaubnis 3 P

M 3 Fahren außerhalb geschlossener Ortschaften
ohne Licht oder nur mit Standlicht bei
erheblicher Sichtbehinderung durch Nebel,
Schneefall oder Regen 3 P

M 4 Sonstiges Fahren ohne Licht oder mit unzu-
lässiger oder unzulänglicher Beleuchtungs-
einrichtung (soweit nicht L 3) 1P

5 Nicht- oder ungenügendes Kenntlichmachen
liegengebliebener Fahrzeuge (soweit nicht
A11J 2P

6 Überschreiten der Anmeldefrist zur Haupt*
Untersuchung um mehr als 4 Monate 2 P

M 7 Gefährden anderer Verkehrsteilnehmer beim
Ein- oder Aussteigen 1 P

M 8 Übermäßige Geräusch-, Abgas- oder Rauch-
entwicklung 4 1P

M 9 Unzulässiges oder verkehrsgefährdendes
Schleppen oder Abschleppen von
Fahrzeugen 1P

M 10 Vorschriftswidriges Verhalten von Fußgän-
gern. Radfahrern. Reitern und anderen
Nicht-Kraftfahrzeugführern 1P

M 11 Fuhren eines Fahrzeugs trotz körperlicher
oder geistiger Mängel (soweit nicht Straf-
tatbestand'oder 81) 1P

M 12 Ander* nicht aufgeführte Ordnungs-
widrigkeilen 1 P

Hlnwtls: Bei Tatmehrheit sind samtliche Kennziffern der verletzten Vorschriften anzugeben. In diesem Falle werden die Punkte für jede Verkehrszuwiderhand-
lung addiert. Bei Tateinheit sind ebenfalls samtliche Kennziffern der verletzten Vorschriften anzugeben; jedoch wird in diesem Fall nur dia Zuwider-
handlung mit der höchsten Punktzahl berücksichtigt. ;

*} Bei den mit einem Sternchen (*} versehenen Straftaten ist die Tatkennziffer der zugrundeliegenden Verkehrsordnungswidrigkeit mit anzugeben; dl«
Punktzahl für die Straftat erhöht steh dadurch nicht.

Erlfuttrung: A2 bis A 11 sind die Anwendungsfalle des § 315 c StGB. A 1? und A 13 betreffen Verurteilungen nach § 316 StGB.
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Dienststelle

Anlage 5
(Blatt 7, grün)

AnZ.-Nr. Ort

Ordnungswidrigkeiten-Anzeige
(Durchschrift für die Polizei)

Name .und Anschrift des
gesetzl. Vertreters/Varteldlgers/Zutt. B«*.*)

Herr / Frau *)
Vornamen

Familienname

Straße

PLZ/Ort

Führerschein Kl. ........ ausgest. am ...............
durch ...............................................................................
erweitert ...........................................................................
KOM/Taxi/MietwgV*)-Fsch. ausgest. am
durch ..............................................................................

wird beschuldigt,
Uhrzeit

am
in •

Geb.-Name—) ...........................................................'.............................„..................... ................................................................................ als Führer/Halter*)
d. (Fahrzeugart) ......................................................................................
Fabrikat ........................................................................................................

Geb.-Tag/-Ort.....

Geschlecht D !——i i-auriKa
Jugendlicher =1 l
Heranwachsender =2 |___| Kennz.

als Radfahrer/Fußgänger*)/ ...............
folgende Ordnungswldrlgkelt(en) nach § 24 StVG/..............-..................... begangen zu haben **)

Verl.Vors chr.§§

Bemerkungen/Tatfolgen ...........................................................................................................................................................................................
Beweismittel: Angaben des Betroffenen D Gutachterin Foto D Fahrtschreiber D Radarmessung Q Zeugenaussagen
Anzeigeerstatter (A)/Zeugen (Z) ....................................................................................................._̂

Verfügung der Polizei

nicht angenommen D nicht gezahlt D
l. A. ...-.............................................................._......................................_.......
Unterschrift und Amtsbezeichnung des anzeigenden Beamten

Schriftliche Verwarnung / Anhörungsbogen *)
versandt am ................................ nicht zurückgesandt D
KBA-Anfrage ****) versandt am ................................................

eingegangen D
Einstellung des Verfahrens weil
Tatbeweis D Täterfeststellung D nicht möglich
Ermittlungsaufwand unverhältnismäßig hoch ............ G
Verzicht auf weitere Verfolgung angebracht ............ G
Vorsehlag für die BuBgeldstelle

•' a) Geldbuße ................................ DM
Fahrverbot ............................ Monat(e), ausgen. Kl. ........
Kostenblatt anbei ..........................................:......................... G

' b) Einstellung und Kostenentscheidung
gemäß § 25 a StVG ................................................................ D

Anm.: ......„...........................................„...............'............................................

................................................................. den ................................................
I. A...........................................-......_...............................................................

Unterschrift und Amtsbezeichnung des prüfenden Beamten
"l lUnfMnxn raf'VidtnJ Oranunatwlarlgkallan
"•j In l*d*m Fall >ng«Mn. ggr. FimllKnnam.n
""} B«! GaldDuftm ab W OM.

Raum für Vermerke (Handskizze)
des anzeigenden Pol.-Beamten


